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Tagesordnung

1.	 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Kon-
zernabschlusses zum 31. Dezember 2007 sowie der Lageberichte für 
die Epigenomics AG und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats 
und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach  
§ 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2007

	 Die genannten Unterlagen können im Internet unter 
	 www.epigenomics.de/de/investorrelations/Finanz_Daten/ sowie in den 

Geschäftsräumen der Epigenomics AG, Kleine Präsidentenstraße 1, 
10178 Berlin, eingesehen werden. Auf Verlangen wird jedem Akti-
onär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen 
erteilt.

2.	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für 
das Geschäftsjahr 2007

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im 
Geschäftsjahr 2007 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen 
Zeitraum zu beschließen.

3.	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
für das Geschäftsjahr 2007

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im 
Geschäftsjahr 2007 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für 
diesen Zeitraum zu beschließen.

4.	 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-
schuldverschreibungen, zum Ausschluss des Bezugsrechts, die Schaf-
fung eines Bedingten Kapitals und über die entsprechende Änderung 
der Satzung

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu 
fassen:

a) 	 Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen 
und zum Ausschluss des Bezugsrechts

(1)	Ermächtigungszeitraum, Nennbetrag, Laufzeit, Aktienzahl und 
weitere Ausgestaltung der Schuldverschreibungen

	 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats bis zum 2. Juni 2013 einmalig oder mehrmals auf den 
Inhaber lautende Wandelschuldverschreibungen im Gesamt-
nennbetrag von bis zu € 25.000.000,00 mit einer Laufzeit  
von längstens zehn Jahren zu begeben und den Inhabern  
von Wandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte auf bis  
zu insgesamt 2.671.088 auf den Inhaber lautende Stückaktien 
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der Gesellschaft mit einem Anteil am Grundkapital der Gesell-
schaft von bis zu insgesamt € 2.671.088,00 nach näherer 
Maßgabe der Wandelanleihebedingungen zu gewähren. 

	
	 Die Wandelschuldverschreibungen können auch durch eine 

Konzerngesellschaft im Sinne von § 18 AktG ausgegeben 
werden, an der die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar 
mit mindestens 90 % beteiligt ist. Für diesen Fall wird der 
Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die 
Gesellschaft die Garantie für die Wandelschuldverschreibungen 
zu übernehmen und den Inhabern von Wandelschuldver-
schreibungen Wandlungsrechte für auf den Inhaber lautende 
Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren.

(2) Bezugsrecht, Bezugsrechtsausschluss
	 Die Wandelschuldverschreibungen sind den Aktionären zum 

Bezug anzubieten. Sie können auch von einem Kreditinstitut 
oder einem Konsortium von Kreditinstituten mit der Verpflich-
tung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug 
anzubieten. Werden Wandelschuldverschreibungen von einer 
Konzerngesellschaft im Sinne von § 18 AktG ausgegeben, an 
der die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit mindestens 
90 % beteiligt ist, hat die Gesellschaft die Gewährung des 
gesetzlichen Bezugsrechts für die Aktionäre der Gesellschaft 
nach Maßgabe des vorstehenden Satzes sicherzustellen.

	 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um Spitzen-
beträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, 
von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen.

	
	 Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf gegen Barzahlung 
ausgegebene Wandelschuldverschreibungen vollständig auszu-
schließen, sofern der Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung zu 
der Auffassung gelangt, dass der Ausgabepreis der Wandel-
schuldverschreibungen ihren nach anerkannten, insbesondere 
finanzmathematischen Methoden ermittelten hypothetischen 
Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung 
zum Ausschluss des Bezugsrechts gilt für Wandelschuldver-
schreibungen mit Wandlungsrecht und/oder -pflicht auf Aktien 
mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals, der insgesamt 
10 % des Grundkapitals nicht übersteigen darf, und zwar 
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – falls dieser 
Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegen-
den Ermächtigung. Auf die vorgenannte 10 %-Grenze werden 
Aktien angerechnet, die aus dem Genehmigten Kapital 2008/I 
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unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegeben 
werden. 

(3) Umtauschverhältnis
	 Die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen erhalten das 

Recht, ihre Wandelschuldverschreibungen nach näherer Maß-
gabe der Wandelanleihebedingungen in Aktien der Gesell-
schaft umzutauschen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus 
der Division des Nennbetrags einer einzelnen Wandelschuld-
verschreibung (Teilschuldverschreibung) durch den festgesetz-
ten Wandlungspreis für eine neue Aktie der Gesellschaft. Das 
Umtauschverhältnis kann sich auch durch Division des unter 
dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrags einer Teilschuld-
verschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für 
eine neue Aktie der Gesellschaft ergeben. Es kann vorgesehen 
werden, dass das Umtauschverhältnis variabel ist und der 
Wandlungspreis innerhalb einer festzulegenden Bandbreite in 
Abhängigkeit von der Entwicklung des Kurses der Aktien der 
Gesellschaft während der Laufzeit der Wandelschuldverschrei-
bung festgesetzt wird. Das Umtauschverhältnis kann in jedem 
Fall auf volle Zahlen auf- oder abgerundet werden; ferner kann 
eine in bar zu leistende Zuzahlung des Inhabers der Teilschuld-
verschreibung festgelegt werden. Im Übrigen kann vorgese-
hen werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld 
ausgeglichen werden. 

(4)	Wandlungspreis
	 Der jeweils festzusetzende Wandlungspreis für eine Aktie der 

Gesellschaft muss dem um 20 % erhöhten durchschnittlichen 
Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft an den der Ausgabe vor-
angegangenen zwanzig Börsenhandelstagen im elektronischen 
Handelssystem Exchange Electronic Trading (Xetra) (oder 
einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter 
Wertpapierbörse, jedoch mit Ausnahme der beiden letzten Bör-
sentage oder – für den Fall der Einräumung eines Bezugsrechts 
– dem um 20 % erhöhten durchschnittlichen Schlusskurs 
der Aktie der Gesellschaft im elektronischen Handelssystem 
Exchange Electronic Trading (Xetra) (oder einem entsprechen-
den Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse 
während der Tage, an denen die Bezugsrechte gehandelt wer-
den, jedoch mit Ausnahme der beiden letzten Börsentage des 
Bezugsrechtshandels, in beiden Fällen jedoch mindestens dem 
Schlusswert der Aktien der Gesellschaft am Tage der Ausgabe 
entsprechen. § 9 Abs. 1 AktG bleibt unberührt.
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(5)	Weitere Bestimmungen
	 Die Gesellschaft kann im Fall der Wandlung nach ihrer Wahl 

entweder neue Aktien oder bereits bestehende Aktien der 
Gesellschaft gewähren. Die Wandelanleihebedingungen 
können auch das Recht der Gesellschaft vorsehen, im Fall der 
Wandlung statt Aktien den Gegenwert in Geld zu zahlen.

	
	 Die Wandelanleihebedingungen können eine Wandlungs-

pflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem anderen Zeit-
punkt (jeweils „Endfälligkeit“) oder das Recht der Gesellschaft 
vorsehen, bei Endfälligkeit der Wandelschuldverschreibungen 
(dies umfasst auch eine Fälligkeit wegen Kündigung) den 
Gläubigern der Wandelschuldverschreibungen ganz oder teil-
weise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der 
Gesellschaft zu gewähren. In diesen Fällen hat der Wandlungs-
preis nach näherer Maßgabe der Wandelanleihebedingungen 
dem durchschnittlichen Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft 
im elektronischen Handelssystem Exchange Electronic Trading 
(Xetra) (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an 
der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten zwanzig 
Börsenhandelstage vor oder nach dem Tag der Endfälligkeit 
zu entsprechen. Der anteilige Betrag am Grundkapital der 
bei Wandlung oder bei Endfälligkeit auszugebenden Aktien 
darf den Nennbetrag oder einen unter dem Nennbetrag 
liegenden Ausgabebetrag der Teilschuldverschreibungen nicht 
übersteigen.

	
	 Der Vorstand der Gesellschaft wird ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausgabe 
und Ausstattung der Wandelschuldverschreibungen, insbeson-
dere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Bezugs- 
bzw. Umtauschverhältnis, Begründung einer Wandlungspflicht, 
Festlegung einer baren Zuzahlung, Ausgleich oder Zusammen-
legung von Spitzen, Barzahlung statt Lieferung von Aktien, 
Verwässerungsschutzbestimmungen, Wandlungszeitraum und 
Wandlungspreis, festzusetzen bzw. im Einvernehmen mit den 
Organen der die Wandelschuldverschreibungen begebenden 
Konzerngesellschaft festzulegen.

 
b) 	Schaffung eines Bedingten Kapitals

	 Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu € 2.671.088,00 
durch Ausgabe von bis zu 2.671.088 neuen, auf den Inhaber 
lautenden Stammaktien im anteiligen Betrag des Grundkapitals 
von € 1,00 je Aktie bedingt erhöht (Bedingtes Kapital VI). Die 
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bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei 
Ausübung von Wandlungsrechten an die Inhaber von Wandel-
schuldverschreibungen, die gemäß vorstehender Ermächtigung 
begeben werden. Die Ausgabe erfolgt zu dem nach Maßgabe der 
vorstehenden Ermächtigung zu bestimmenden Wandlungspreis. 
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, 
wie von Wandlungsrechten Gebrauch gemacht wird oder Wand-
lungspflichten aus solchen Wandelschuldverschreibungen erfüllt 
werden und soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder Aktien 
aus Genehmigtem Kapital oder eigene Aktien zur Bedienung ein-
gesetzt werden. Die aufgrund der Ausübung der Wandlungsrechte 
oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten ausgegebenen 
neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem 
sie durch Ausübung von Wandlungsrechten oder durch Erfüllung 
von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. 

	
	 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapi-
talerhöhung festzusetzen.

c) 	 Änderung der Satzung

	 § 5 der Satzung wird um folgenden Absatz 8 ergänzt:
	

„(8)	Das Grundkapital ist um bis zu € 2.671.088,00, eingeteilt in bis 
zu 2.671.088 auf den Inhaber lautende Stammaktien im Nenn-
betrag von € 1,00 je Aktie bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 
VI). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durch-
geführt, wie die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, 
zu deren Ausgabe der Vorstand durch die Hauptversammlung 
vom 3. Juni 2008 ermächtigt wurde, von ihren Wandlungs-
rechten Gebrauch machen oder ihre Pflicht zur Wandlung 
erfüllt wird und soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder 
Aktien aus Genehmigtem Kapital oder eigene Aktien zur 
Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom 
Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von 
Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflich-
ten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand wird ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten 
der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzuset-
zen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung 
entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus Beding-
tem Kapital zu ändern.“
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5.	 Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten  
Kapitals 2008/I sowie über die Änderung der Satzung

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu 
fassen:

	
a)	 Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 2. Juni 2013 einmalig 
oder mehrmals um bis zu insgesamt € 2.671.088,00 gegen 
Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den 
Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 
2008/I). Den Aktionären ist dabei ein Bezugsrecht einzuräumen. 
Die neuen Aktien können auch von einem Kreditinstitut oder 
einem Konsortium von Kreditinstituten mit der Verpflichtung 
übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten 
(mittelbares Bezugsrecht).

		
	 Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in den 
folgenden Fällen auszuschließen:

	
–	 für Spitzenbeträge;
	
–	 wenn die neuen Aktien gegen Bareinlagen zu einem Ausgabe

betrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis der im 
Wesentlichen gleich ausgestatteten, bereits börsennotierten 
Aktien während der letzten fünf Börsenhandelstage vor dem 
Tag der Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand 
nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 Satz 1 und 2, 
186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet; diese Ermächtigung 
zum Bezugsrechtsausschluss gilt jedoch nur insoweit, wie der 
anteilige Betrag der neuen Aktien am Grundkapital zusammen 
mit dem anteiligen Betrag am Grundkapital sonstiger Aktien, 
die von der Gesellschaft gegebenenfalls während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG auf der Grundlage 
einer ordentlichen Kapitalerhöhung, eines Genehmigten Kapi-
tals oder nach Rückerwerb ausgegeben worden sind oder für 
die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ein 
Umtausch- oder Bezugsrecht durch Wandel- oder Optionsan-
leihen oder Wandelschuldverschreibungen eingeräumt worden 
ist, zehn von Hundert (10 %) des Grundkapitals zum Zeitpunkt 
der Eintragung dieser Ermächtigung in das Handelsregister 
oder – falls geringer – zum jeweiligen Zeitpunkt der Ausübung 
der Ermächtigung nicht übersteigt;

	



7 

–	 für Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, um die neuen 
Aktien Dritten im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüs-
sen oder beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, 
Beteiligungen an Unternehmen oder anderen Vermögensge-
genständen zum Erwerb anbieten zu können;

	
–	 soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Optionsrechten 

oder Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen, die von 
der Gesellschaft oder deren nachgeordneten Konzernunter-
nehmen ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien 
in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung 
der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von 
Wandlungspflichten zustünde. 

	
	 Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der 

Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten 
Kapital 2008/I festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, 
die Fassung der Satzung nach Durchführung der Erhöhung des 
Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2008/I oder nach 
Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der 
Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2008/I anzu
passen.

b) 	§ 5 der Satzung wird um folgenden Absatz 9 ergänzt:

„(9)	Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesell-
schaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 2. Juni 2013 
einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt € 2.671.088,00 
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, 
auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Geneh-
migtes Kapital 2008/I). Den Aktionären ist dabei ein Bezugs-
recht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem 
Kreditinstitut oder einem Konsortium von Kreditinstituten mit 
der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 
zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand 
ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden Fällen 
auszuschließen:

	
–	 für Spitzenbeträge;
	
–	 wenn die neuen Aktien gegen Bareinlagen zu einem Aus

gabebetrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis der im 
Wesentlichen gleich ausgestatteten bereits börsennotierten 
Aktien, während der letzten fünf Börsenhandelstage vor dem 
Tag der Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand 
nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 Satz 1 und 2, 
186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet; diese Ermächtigung 
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zum Bezugsrechtsausschluss gilt jedoch nur insoweit, wie 
der anteilige Betrag der neuen Aktien am Grundkapital 
zusammen mit dem anteiligen Betrag am Grundkapital 
sonstiger Aktien, die von der Gesellschaft gegebenenfalls 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG auf der Grundlage einer ordentlichen Kapital-
erhöhung, eines Genehmigten Kapitals oder nach Rücker-
werb ausgegeben worden sind oder während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ein Umtausch- oder 
Bezugsrecht durch Wandel- oder Optionsanleihen oder 
Wandelschuldverschreibungen eingeräumt worden ist, zehn 
von Hundert (10 %) des Grundkapitals zum Zeitpunkt der 
Eintragung dieser Ermächtigung in das Handelsregister  
oder – falls geringer – zum jeweiligen Zeitpunkt der  
Ausübung der Ermächtigung nicht übersteigt;

	
–	 für Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung 

von Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, 
Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder 
anderen Wirtschaftsgütern;

	
–	 soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Optionsrechten 

oder Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen, die von 
der Gesellschaft oder deren nachgeordneten Konzernun-
ternehmen ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf neue 
Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 
Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach 
Erfüllung von Wandlungspflichten zustünde.

	
	 Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durch-

führung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 
2008/I festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung 
der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung 
der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 
2008/I oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend 
dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 
2008/I anzupassen.“

6.	 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008
	 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

UHY Deutschland AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, für das 
Geschäftsjahr 2008 zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer 
sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht unterjähriger Finanz-
berichte zu wählen.
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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 4 gemäß § 221 Abs. 4
Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung in 
Tagesordnungspunkt 4 vor, den Vorstand zu ermächtigen, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 2. Juni 2013 einmalig oder 
mehrmals auf den Inhaber lautende Wandelschuldverschreibungen 
im Gesamtnennbetrag von bis zu € 25.000.000,00 zu begeben und 
den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte 
auf neue Aktien der Gesellschaft zu gewähren. Zur Bedienung der 
Wandelschuldverschreibungen soll ein Bedingtes Kapital geschaffen 
werden.

	
	 Die vorgeschlagene Ermächtigung soll die nachfolgend noch näher 

erläuterten Möglichkeiten der Gesellschaft zur Finanzierung ihrer 
Aktivitäten erweitern und dem Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats insbesondere bei Eintritt günstiger Kapitalmarktbedin-
gungen den Weg zu einer im Interesse der Gesellschaft liegenden 
flexiblen und zeitnahen Finanzierung eröffnen.

	
	 Den Aktionären steht dabei grundsätzlich das Bezugsrecht auf 

Wandelschuldverschreibungen zu. Damit erhalten sie die Möglich-
keit, ihr Kapital bei der Gesellschaft anzulegen und gleichzeitig ihre 
Beteiligungsquote zu erhalten. Im Einklang mit den gesetzlichen 
Bestimmungen soll der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
jedoch in den folgenden Fällen ermächtigt sein, dieses Bezugsrecht 
auszuschließen:

	
–	 Das Bezugsrecht soll zunächst für Spitzenbeträge ausgeschlossen 

werden können. Damit soll die Abwicklung einer Emission mit 
einem grundsätzlichen Bezugsrecht der Aktionäre erleichtert 
werden. Spitzenbeträge können sich aus dem jeweiligen Emissi-
onsvolumen und der Notwendigkeit eines handhabbaren Bezugs-
verhältnisses ergeben. Der Wert solcher Spitzenbeträge ist für den 
einzelnen Aktionär in der Regel gering, während der Aufwand für 
die Emission ohne einen solchen Ausschluss deutlich höher ist. 
Auch der mögliche Verwässerungseffekt ist wegen der Beschrän-
kung auf Spitzenbeträge zu vernachlässigen. Die aufgrund der 
Spitzenbeträge vom Bezugsrecht ausgeschlossenen neuen Aktien 
werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der Ausschluss 
des Bezugsrechts dient daher der Praktikabilität und der erleichter-
ten Durchführung einer Emission.
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–	 Der Vorstand soll in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ermächtigt sein, das Bezugsrecht mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats auszuschließen, wenn der Ausgabepreis der 
Wandelschuldverschreibungen ihren nach anerkannten, insbeson-
dere finanzmathematischen Methoden ermittelten hypothetischen 
Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Dieser Bezugsrechts-
ausschluss ist notwendig, wenn eine Schuldverschreibung schnell 
platziert werden soll, um ein günstiges Marktumfeld zu nutzen. 
Die Interessen der Aktionäre werden dadurch gewahrt, dass die 
Wandelschuldverschreibungen nicht wesentlich unter Markt-
wert ausgegeben werden. Eine nennenswerte wirtschaftliche 
Verwässerung des Werts der Aktien wird hierdurch vermieden. 
Außerdem ist diese Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses 
auf Wandelschuldverschreibungen mit Rechten auf Aktien mit 
einem Anteil von höchstens 10 % des Grundkapitals beschränkt 
und zwar im Zeitpunkt des Wirksamwerdens und im Zeitpunkt 
der Ausnutzung der Ermächtigung. Auf diese 10 %-Grenze sind 
Aktien anzurechnen, die aus dem unter Tagesordnungspunkt 5 
angetragenen Genehmigten Kapital 2008/I unter Ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Lauf-
zeit der Ermächtigung gemäß Tagesordnungspunkt 4 ausgegeben 
werden. Diese Anrechung erfolgt im Interesse der Aktionäre an 
einer möglichst geringen Verwässerung ihrer Beteiligung.

	
	 Den Aktionären bleibt es im Übrigen unbenommen, ihren Anteil am 

Grundkapital der Gesellschaft auch nach Ausübung von Wandlungs-
rechten oder dem Eintritt der Wandlungspflicht jederzeit durch 
Zukäufe von Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten. Demgegen-
über ermöglicht die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss der 
Gesellschaft die Festsetzung marktnaher Konditionen, größtmögliche 
Sicherheit hinsichtlich der Platzierbarkeit bei Dritten und die kurz
fristige Ausnutzung günstiger Marktsituationen.

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 5 gemäß  
§ 186 Abs. 4 Satz 2, § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG

	 In der Hauptversammlung vom 29. Mai 2007 wurde beschlossen, 
den Vorstand zu ermächtigen, das Grundkapital der Gesellschaft mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 28. Mai 2012 einmalig oder 
mehrmals um bis zu insgesamt € 8.458.062,00 gegen Bar- und/oder 
Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007). Von dieser 
Ermächtigung hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats im 
Februar 2008 Gebrauch gemacht und das Genehmigte Kapital 2007 
durch Barkapitalerhöhung vollständig ausgenutzt. 
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	 Auch in den nächsten Jahren soll der Vorstand in die Lage versetzt 
werden, kurzfristig auf auftretende Finanzierungschancen und -erfor-
dernisse im Zusammenhang mit der Entwicklung und Kommerzia-
lisierung der diagnostischen Produkte der Gesellschaft reagieren zu 
können. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung 
zu Tagesordnungspunkt 5 daher erneut die Schaffung eines Geneh-
migten Kapitals vor. Der Vorstand soll hiernach ermächtigt werden, 
das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
bis zum 2. Juni 2013 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt  
€ 2.671.088,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe 
von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2008/I).

	
	 Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2008/I haben die 

Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht. Dieses Bezugsrecht soll mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats jedoch in vier Fällen ausgeschlossen 
werden können:

	
–	 Das Bezugsrecht soll zunächst für Spitzenbeträge ausgeschlossen 

werden können. Damit soll die Abwicklung einer Emission mit 
einem grundsätzlichen Bezugsrecht der Aktionäre erleichtert 
werden. Spitzenbeträge können sich aus dem jeweiligen Emissi-
onsvolumen und der Notwendigkeit eines handhabbaren Bezugs-
verhältnisses ergeben. Der Wert solcher Spitzenbeträge ist für den 
einzelnen Aktionär in der Regel gering, während der Aufwand für 
die Emission ohne einen solchen Ausschluss deutlich höher ist. 
Auch der mögliche Verwässerungseffekt ist wegen der Beschrän-
kung auf Spitzenbeträge zu vernachlässigen. Die aufgrund der 
Spitzenbeträge vom Bezugsrecht ausgeschlossenen neuen Aktien 
werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der Ausschluss 
des Bezugsrechts dient daher der Praktikabilität und der erleichter-
ten Durchführung einer Emission.

	
–	 Das Bezugsrecht soll ausgeschlossen werden können, wenn die 

neuen Aktien bei Barkapitalerhöhungen gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG zu einem Betrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis 
nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung versetzt die 
Gesellschaft in die Lage, Marktchancen in ihren verschiedenen 
Geschäftsfeldern schnell und flexibel zu nutzen und einen hierbei 
entstehenden Kapitalbedarf gegebenenfalls auch sehr kurzfristig 
zu decken. Der Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht dabei 
nicht nur ein zeitnäheres Agieren, sondern auch eine Platzierung 
der Aktien zu einem börsenkursnahen Preis, also ohne den bei 
Bezugsrechtsemissionen in der Regel erforderlichen Abschlag. Dies 
führt zu höheren Emissionserlösen zum Wohle der Gesellschaft. 
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Zusätzlich kann mit einer derartigen Platzierung die Gewinnung 
neuer Aktionärsgruppen angestrebt werden. Das Aktiengesetz 
zieht keine feste Grenze für den Abschlag. Bei Ausnutzung der 
Ermächtigung wird der Vorstand den Abschlag – mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats – so niedrig bemessen, wie das nach den im 
Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen 
möglich ist. Ein Abschlag von 3 % bis maximal 5 % des aktuellen 
Börsenkurses wird in der Regel nicht als wesentliche Unterschrei-
tung anzusehen sein. Die unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien dürfen 
insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar 
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt 
der Ausnutzung der Ermächtigung. Auf diese Begrenzung ist die 
Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, sofern sie während  
der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt. Aktien, die zur 
Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder 
Optionsrechten bzw. einer Wandlungspflicht ausgegeben werden 
bzw. auszugeben sind, sind ebenfalls auf die Kapitalgrenze von 
10 % anzurechnen, sofern die Schuldverschreibungen während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3  
Satz 4 AktG ausgegeben werden. 

	
	 Durch diese Vorgabe wird im Einklang mit der gesetzlichen Rege-

lung dem Bedürfnis der Aktionäre nach einem Verwässerungs-
schutz für ihren Anteilsbesitz Rechnung getragen. Jeder Aktionär 
hat aufgrund der Begrenzung des Umfangs der bezugsrechtsfreien 
Kapitalerhöhung grundsätzlich die Möglichkeit, die zur Aufrecht-
erhaltung seiner Anteilsquote erforderlichen Aktien zu annähernd 
gleichen Bedingungen über die Börse zu erwerben. Es ist daher 
sichergestellt, dass in Übereinstimmung mit der gesetzlichen 
Wertung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG die Vermögens- wie auch 
Stimmrechtsinteressen bei einer Ausnutzung dieses Genehmigten 
Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt 
bleiben, während der Gesellschaft im Interesse aller Aktionäre 
weitere Handlungsspielräume eröffnet werden.

	
–	 Das Bezugsrecht der Aktionäre soll ferner bei Kapitalerhöhungen 

gegen Sacheinlagen ausgeschlossen werden können. Damit 
wird der Vorstand in die Lage versetzt, Aktien der Gesellschaft in 
geeigneten Einzelfällen zum Erwerb von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen oder Unternehmensbeteiligungen oder anderen 
Vermögensgegenständen einzusetzen. So kann sich in Verhand-
lungen die Notwendigkeit ergeben, als Gegenleistung nicht Geld, 
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sondern Aktien anzubieten. Die Möglichkeit, Aktien der Gesell-
schaft als Gegenleistung anbieten zu können, schafft damit einen 
Vorteil im Wettbewerb um interessante Akquisitionsobjekte sowie 
den notwendigen Spielraum, sich bietende Gelegenheiten zum 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Unternehmens-
beteiligungen oder anderen Vermögensgegenständen liquiditäts
schonend zu nutzen. Auch unter dem Gesichtspunkt einer 
optimalen Finanzierungsstruktur kann die Gewährung von Aktien 
sinnvoll sein. Der Gesellschaft erwächst dadurch kein Nachteil, 
da die Emission von Aktien gegen Sachleistung voraussetzt, dass 
der Wert der Sachleistung in einem angemessenen Verhältnis zum 
Wert der Aktien steht. Der Vorstand wird bei der Festlegung der 
Bewertungsrelation sicherstellen, dass die Interessen der Gesell-
schaft und ihrer Aktionäre angemessen gewahrt bleiben und ein 
angemessener Ausgabebetrag für die neuen Aktien erzielt wird.

	
–	 Schließlich soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, 

soweit den Inhabern von Optionsrechten oder Gläubigern von 
Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder 
deren nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben 
werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien nach Maßgabe der 
jeweiligen Ausgabebedingungen gewährt wird. Die Bedingungen 
von Options- und Wandelschuldverschreibungen sehen zur 
erleichterten Platzierung am Kapitalmarkt üblicherweise einen 
Verwässerungsschutz vor, der sicherstellt, dass den Inhabern der 
Optionsrechte und den Gläubigern der Wandelschuldverschrei-
bungen bei späteren Emissionen von Aktien ein Bezugsrecht auf 
diese Aktien eingeräumt wird, wie es Aktionären zusteht. Die 
Bezugsberechtigten werden damit so gestellt, als hätten sie von 
ihren Bezugsrechten Gebrauch gemacht und seien Aktionäre. Um 
die betreffenden Emissionen (Options- und Wandelschuldver-
schreibungen) mit einem solchen Verwässerungsschutz ausstatten 
zu können, muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien 
ausgeschlossen werden. Das dient der erleichterten Platzierung 
der Emissionen und damit dem Interesse der Aktionäre an einer 
optimalen Finanzstruktur ihrer Gesellschaft. 

	
	 Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der 

Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. Er wird dies nur dann 
tun, wenn es nach Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats 
im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. Er wird 
der Hauptversammlung über jede Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals berichten.
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Die Berichte des Vorstands zu den Tagesordnungspunkten 4 und 5 
können im Internet unter www.epigenomics.de/de/investorrelations/
Haupt_Versammlung/ sowie in den Geschäftsräumen der Epigenomics AG,  
Kleine Präsidentenstraße 1, 10178 Berlin, eingesehen werden. Auf Ver-
langen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift 
erteilt.

Teilnahme an der 
Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-
rechts sind diejenigen Aktionäre befugt, die sich zur Hauptversammlung 
anmelden und der Gesellschaft ihre Berechtigung nachweisen. Für den 
Nachweis der Berechtigung ist ein in Textform erstellter Nachweis des 
Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut notwendig, der sich 
auf den im Aktiengesetz hierfür vorgesehenen Zeitpunkt beziehen muss. 
Gemäß § 123 Abs. 3 Satz 3 AktG hat sich der Nachweis auf den Beginn 
des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf den Beginn des  
13. Mai 2008, zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis der 
Berechtigung müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen  
und der Gesellschaft unter der Adresse 

	 Epigenomics AG 
	 c/o DZ Bank, c/o DWP Bank AG
	 Wildunger Str. 14 
	 60487 Frankfurt am Main 
	 oder per Telefax unter der Nummer: +49-(0)69-50991110 

bis spätestens am siebten Tag vor der Hauptversammlung, 
d. h. spätestens bis zum Ablauf des 27. Mai 2008, zugehen.
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Stimmrechtsvertretung

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch 
durch Bevollmächtigte, z. B. die depotführende Bank, eine Aktionärs-
vereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Dem 
Bevollmächtigten muss eine schriftliche Vollmacht für die Ausübung des 
Stimmrechts erteilt werden. Formulare zur Vollmachts- und Weisungser-
teilung sind jeder Eintrittskarte beigefügt. Sie werden zudem auf Verlan-
gen jeder stimmberechtigten Person in Textform übermittelt.

Als besonderen Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, einen 
von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechts
vertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die 
Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten weisungsgebun-
denen Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen wollen, benötigen 
hierzu ebenfalls eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. 

Vollmachten müssen schriftlich erteilt werden. Dem von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter müssen zudem Weisungen für die  
Ausübung des Stimmrechts erteilt werden; ohne diese Weisungen ist  
die Vollmacht ungültig. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechts-
vertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. 

Die notwendigen Unterlagen und Informationen (einschließlich der 
Vollmachtsvordrucke für die Bevollmächtigung eines von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreters sowie für die Bevollmächtigung 
eines vom Aktionär zu bestimmenden Vertreters) erhalten die Aktionäre 
zusammen mit der Eintrittskarte. 
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Anträge von Aktionären und 
Wahlvorschläge

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126, 
127 AktG sind ausschließlich zu richten an:

	 Epigenomics AG 
	 Herrn Dr. Achim Plum 
	 Kleine Präsidentenstraße 1 
	 10178 Berlin 
	 Telefax: +49-(0)30-24 34 5-555 oder 
	 E-Mail: achim.plum@epigenomics.com

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, 
die spätestens bis zum 19. Mai 2008, 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft ein-
gehen, werden nach den gesetzlichen Regeln unter der Internetadresse 
www.epigenomics.de/de/investorrelations/Haupt_Versammlung/ veröffent-
licht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu den Gegenanträgen 
und Wahlvorschlägen werden ebenfalls unter der genannten Internet
adresse veröffentlicht.

Gesamtzahl der Aktien und Stimm-
rechte im Zeitpunkt der Einberufung

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt € 26.710.886,00 und ist 
eingeteilt in 26.710.886 Stückaktien, die auf den Inhaber lauten. Gemäß 
§ 18 Abs. 1 der Satzung gewährt jede Aktie in der Hauptversammlung 
eine Stimme. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl 
der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversamm-
lung beträgt daher 26.710.886. 



Rechte der Aktionäre bezüglich der  
Teilnahme an der Hauptversammlung

Die Aktionäre sind unter bestimmten, im Aktiengesetz genannten 
Voraussetzungen berechtigt, eine Ergänzung der Tagesordnung zu 
verlangen. Sie haben darüber hinaus das Recht, unter den in dieser 
Hauptversammlungseinladung näher geregelten Voraussetzungen an  
der Hauptversammlung persönlich oder durch einen Vertreter teilzu
nehmen. Den Aktionären steht ferner innerhalb der durch Gesetz und 
Satzung gezogenen Grenzen das Recht zu, Auskunft zu den Gegen
ständen der Tagesordnung zu verlangen, Anträge zu den Gegenständen 
der Tagesordnung zu stellen sowie Ausführungen zu den Gegenständen 
der Tagesordnung und zur Gesellschaft zu machen, Anträge zum 
Verfahren zu stellen und ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung 
persönlich oder durch einen Vertreter auszuüben.

Berlin, im April 2008

Epigenomics AG
Der Vorstand



www.epigenomics.com


